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Auch unterhalb dieser Schwelle kann nicht einfach "frei hand" beauftragt werden. Einschlägig
ist dann die Unterschwellenvergabeverordnung. Auch diese sieht vor, dass öffentliche Aufträge
im Wettbewerb zu vergeben sind und schreibt bestimmte Vorgehensweisen vor. Direktaufträge
sind lediglich bei Auftragswerten bis 1000€ (ohne USt) zulässig. Diese Grenze sprengt man mit
Schulbuchbestellungen aber sehr schnell, sofern man mehr als einen Klassensatz bestellt.
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